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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Die Stadt Eutin hat etwa 17.000 Einwohner und ist Kreisstadt des Kreises Ostholstein sowie ein 

Mittelzentrum im Südosten Schleswig-Holsteins. 

2014 beschloss die Stadt Eutin ein Radverkehrskonzept aufzustellen. Dazu wird der Ergebnisbe-

richt vorgelegt. Autoren sind die Büros urbanus, Lübeck und PGV Dargel Hildebrandt GbR, Han-

nover, die zahlreiche Radverkehrskonzepte in Schleswig-Holstein und bundesweit erstellt haben.  

Die Bedeutung des Radverkehrs hat sich erheblich erhöht und gewandelt. Ob als E-Bike, Leihrad, 

Faltrad, Lastenrad, die Anforderungen an Infrastruktur und Service sind erheblich gestiegen. Re-

gelwerke, StVO und Verwaltungsvorschriften wurden erweitert. Das Radfahren auf der Fahrbahn 

ist in der Regel legitimiert bzw. vorgeschrieben. Fahrradfreundliche Lösungen und Vorbildstädte 

zeigen, wie es gehen kann. 

Die Stadt Eutin ist deshalb bemüht, den Radverkehr durch geeignete Maßnahmen kontinuierlich 

und nachhaltig zu fºrdern. Dazu zªhlen Ăweicheñ MaÇnahmen wie die ¥ffnung von EinbahnstraÇen 

und die Beschilderung von Sackgassen ebenso wie die Ertüchtigung und der Ausbau von Radver-

kehrsanlagen. Eine deutliche Steigerung des Radverkehrsanteils durch die im vorliegenden Rad-

verkehrskonzept genannten baulichen, organisatorischen und strategischen Maßnahmen erscheint 

realistisch. Dabei stehen die Steigerung der Fahrradnutzung, eine hohe Verkehrssicherheit und ei-

ne allgemeine Erhöhung der Akzeptanz des Verkehrsmittels Fahrrad in der Bevölkerung im Vor-

dergrund.  

Für die jetzt abgeschlossene erste Stufe des Radverkehrskonzeptes wurden folgende Komponen-

ten des Radverkehrssystems bearbeitet: 

¶ Bestands- und Konfliktanalyse, 

¶ Entwicklung eines Radverkehrsnetzes, 

¶ Konzeption für die Radführungen und Radverkehrsanlagen. 

In einer zweiten Stufe des Radverkehrskonzeptes sollen dann perspektivisch weitere Aspekte der 

Radverkehrsförderung wie Fahrradparken und Radverkehrsmarketing behandelt werden. 

Aufgrund des erhöhten Planungs- und Umsetzungsbedarfes von Maßnahmen zur Radverkehrsför-

derung wird ein möglichst kurzfristiger Realisierungshorizont angestrebt (5-Jahres-Zeitraum). Posi-

tive Wirkungen sind somit nach Beschlussfassung und Umsetzungsbeginn kurz- bis mittelfristig zu 

erwarten. Als Entscheidungshilfe für die politischen Gremien stellt das Radverkehrskonzept dar-

über hinaus dar, wie die Priorisierung von Haushaltmitteln für die Radverkehrsförderung in Eutin 

auf mittel- bis langfristige Sicht zu behandeln ist. 
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1.2 Beteiligungsverfahren 

In der Stadt Eutin befasst sich ein Mobilitätsbeirat mit politischem Mandat mit allen Fragen der 

Verkehrsentwicklung. Aufgrund des Handlungsbedarfes und der Rahmenbedingungen hat sich die 

Radverkehrsförderung als wichtiger Arbeitsschwerpunkt herausgebildet. Deshalb ist es konse-

quent, das Radverkehrskonzept unter intensiver Einbeziehung des lokalen Sachverstandes der all-

täglichen Nutzer/innen des Fahrrades in Eutin zu erarbeiten und zu realisieren.  

Der Mobilitätsbeirat hat das Radverkehrskonzept im Zeitraum 2015 bis 2017 mit insgesamt drei 

Sitzungen begleitet und die zahlreichen Erfahrungen der Akteure mit der Eutiner Radverkehrspla-

nung und -politik eingebracht. Besonders durch die Teilnahme des ADFC, der Polizei und politi-

scher Vertreter/innen konnten im direkten Austausch viele zielführende Hinweise und Vorschläge 

vorgetragen und konstruktiv diskutiert werden. 

Die Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt als Auftraggeber erfolgte kontinuierlich im Verlaufe 

der Arbeiten und Gremientermine. Außerdem wurden der Bauausschuss und der Ausschuss für 

Stadtentwicklung und Umwelt über Arbeitsergebnisse informiert, bei der CDU-Fraktion und der 

Fraktion Bündnis90/Die Grünen erfolgten auf deren Anfrage gesonderte Präsentationen. 

Um die Bevölkerung der Stadt für die Radverkehrsförderung zu aktivieren und die Akzeptanz spä-

terer Maßnahmen zu verbessern, wurde im Rahmen der Bearbeitung des Radverkehrskonzeptes 

ein Bürgerforum veranstaltet, dessen Ergebnisse im Anhang dieses Berichtes dokumentiert sind.  

Folgende öffentliche Abstimmungs- und Präsentationstermine unter Beteiligung der beauftragten 

Büros wurden im Projektverlauf wahrgenommen: 

¶ 31.08.2015 Verwaltung, Starttermin 

¶ 01.12.2015 Mobilitätsbeirat 

¶ 03.03.2016 Stadtentwicklungsausschuss, Sachstandsbericht 

¶ 02.05.2016 Verwaltung 

¶ 03.05.2016 Mobilitätsbeirat 

¶ 09.05.2016 CDU-Fraktion 

¶ 06.06.2016 Verwaltung/Gutachterabstimmung 

¶ 07.07.2016 Bürgerforum 

¶ 11.07.2016 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

¶ 13.09.2016 Mobilitätsbeirat 

¶ 05.04.2017 Bauausschuss 

 

  



Urbanus / PGV Dargel Hildebrandt GbR 

Radverkehrskonzept für die Stadt Eutin ï Ergebnisbericht 6 

  

  

1.3 Gründe für die Förderung des Radverkehrs 

Die verstärkte Nutzung des Radverkehrs bietet neben Aspekten eines umweltschonenden städti-

schen Verkehrs auch soziale, wirtschaftliche und gesundheitsbezogene Vorteile. Mit einer konse-

quenten systematischen Radverkehrsförderung können diese positiven Effekte insbesondere dann 

greifen, wenn es gelingt, im Stadtverkehr vermeidbare Pkw-Fahrten durch Radfahrten oder inter-

modale Fahrten im ĂUmweltverbundñ zu ersetzen. Die Vorteile einer Fahrradförderung werden im 

Nationalen Radverkehrsplan der Bundesregierung eingehend dargelegt (www.nrvp.de).  

Das Fahrrad eröffnet allen Bevölkerungsgruppen fast jeden Alters  
eine eigenständige Mobilität 

¶ Fast jeder kann das Fahrrad als preisgünstiges, individuell und zeitlich flexibles Verkehrsmittel 

nutzen.  

¶ In einer fahrradfreundlichen Verkehrsumwelt können sich auch Kinder, Jugendliche und ältere 

Menschen auf dem Fahrrad leichter und sicherer bewegen. Sie sind in geringerem Maß darauf 

angewiesen, sich durch Verwandte oder Bekannte mit dem Auto fahren zu lassen. 

Das Fahrrad bietet die kosteneffizienteste Form der Mobilität in Städten und  
sichert die Funktionsfähigkeit des notwendigen Wirtschaftsverkehrs 

¶ Die Stadt Eutin als ĂStadt der kurzen Wegeñ kann durch Radverkehrsförderung die Mobilitäts-

anforderungen vor allem im Kurzstreckenbereich kostengünstig erfüllen. Die Investitionskosten 

für Radverkehrsanlagen bzw. zur Herrichtung durchgängiger Radrouten und deren Pflege sind 

im Vergleich zu den Wegekosten der motorisierten Verkehrsarten in Bezug auf die Fahrleis-

tung ausgesprochen günstig. Maßnahmen zur Erhöhung der Fahrradnutzung sind außerdem 

häufig relativ schnell realisierbar. 

¶ Eine Verlagerung des Anteils von Pkw-Kurzstreckenfahrten auf den Radverkehr entlastet nicht 

nur die Straßen, sondern auch den in zentralen Bereichen wertvollen Parkraum.  

Das Fahrrad ist das ideale städtische Verkehrsmittel 

¶ Der Radverkehr benötigt zum Fahren und Parken im Vergleich zum Autoverkehr nur wenig 

Platz. Beispielsweise können auf der Fläche eines Pkw-Stellplatzes 8 bis 10 Räder abgestellt 

werden. 

¶ Radfahrende tragen zur Belebung des Stadtbildes und zur Steigerung der sozialen Kontrolle 

bei, denn sie sind f¿r andere Ăsichtbareñ Verkehrsteilnehmer. 

¶ Radfahren spart dem Nutzer Zeit und Geld. Es ist individuell und zeitlich flexibel. Im innerstäd-

tischen Verkehr bis etwa 5 km ist das Fahrrad dem Auto von Haus zu Haus zeitmäßig oft über-

legen. 

¶ Das Fahrrad ist ein Verkehrsmittel für alle Jahreszeiten und auch für unterschiedliche Witte-

rungsbedingungen. Selbst im Winter nimmt der Alltagsradverkehr ï entgegen verbreiteten Ein-

schätzungen ï nur geringfügig gegenüber durchschnittlichen Sommermonaten ab.  

 

http://www.nrvp.de/
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Das Fahrrad ist ein Wirtschaftsfaktor 

¶ Das Fahrrad ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor, der zur Stabilisierung und För-

derung lokaler und regionaler Wirtschaftsstrukturen beiträgt. Dieses Potenzial ist bei weitem 

noch nicht ausgeschöpft. 

¶ Der Fahrradtourismus gewinnt weiter an Bedeutung und hat sich in vielen Regionen so auch in 

der Holsteinischen Schweiz als wichtiger Faktor der Tourismuswirtschaft etabliert. Fahrradtou-

risten werden zunehmend umworben und bilden ein wichtiges auch finanzielles Standbein im 

landesweiten Tourismus.  

¶ Die europäische Fahrrad-Industrie beschäftigt gemeinsam mit dem Handel mehr als 30.000 

Mitarbeiter. Im Jahr 2016 wurden in Deutschland rund 2 Mio. Fahrräder produziert. Mittelfristig 

könnte die Zunahme von Elektrofahrrädern einen weiteren Nachfrageschub auslösen. Immer 

mehr Fahrräder werden beim Fachhandel nachgefragt. Beratung und guter Service werden 

honoriert. 

¶ Radler stªrken den innerstªdtischen Einzelhandel. In dem Projekt ĂEinkaufen mit dem Fahrradñ 

in Kiel wurde aufgezeigt, dass die Rad fahrende Kundschaft eher vor Ort einkauft und damit 

die gewachsenen Einzelhandels-Standorte stärkt. Die Rad-Einkäufer entscheiden sich in der 

Regel bewusst für das Einkaufen mit dem Fahrrad, kommen häufiger in die Geschäfte.  

¶ Bike & Ride-Plätze erweitern den Einzugsbereich von Haltestellen von Bussen und Bahnen im 

Vergleich zu einem fußläufigen Einzugsbereich und stärken damit die Systemeffizienz. Im Ver-

gleich zum Park & Ride für Pkw-Nutzer liegen zudem die Investitionskosten für die Fahrradab-

stellbereiche deutlich niedriger. 

Regelmäßiges Radfahren ist gesund 

¶ Regelmäßiges Radfahren beugt Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems vor und trägt zur 

Vermeidung von Übergewicht sowie zur Stärkung des Immunsystems bei. Schon eine halbe 

Stunde täglichen Radfahrens, sei es auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkauf oder in der Freizeit, 

kann den Blutdruck senken und das Risiko von Herz-Kreislauf Erkrankungen verringern. Rad-

fahren verbessert die funktionelle Leistungsfähigkeit des Organismus und schont die Gelenke. 

¶ Kinder, die das Fahrrad regelmäßig zum Spiel und zur Fortbewegung nutzen, entwickeln bes-

ser als häufig mit dem Pkw transportierte Kinder Motorik, Konzentrationsvermögen sowie den 

Gleichgewichts- und Orientierungssinn. 

¶ Eine verbesserte Gesundheit und ein höheres subjektives Wohlbefinden kommen auch den 

Arbeitgebern zugute. In Betrieben, die die Fahrradnutzung auf dem Arbeitsweg unterstützen, 

sank die Zahl der Krankheitstage der Mitarbeiter, die statt mit dem Kfz mit dem Rad zur Arbeit 

kamen, um die Hälfte. Dementsprechend reduzierten sich auch die Krankheitskosten der Ver-

waltungen, Betriebe und Krankenkassen. 
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Radfahren leistet deutliche Beiträge zum Klima- und Umweltschutz 

¶ Radfahren ist leise, verbraucht keine fossile Energie und belastet Stadt und Umwelt nicht mit 

Schadstoffen. Es ist neben dem zu Fuß gehen die stadtverträglichste Fortbewegungsart. Damit 

trägt es zur Verbesserung der Lebensqualität sowie zur Erreichung der Reduktionsziele bei 

Schadstoffen bei. Im Nationalen Radverkehrsplan werden an Hand von Modellrechnungen die 

erheblichen Beiträge einer verstärkten Fahrradnutzung zur Minderung der Kfz-bedingten 

Schadstoffemissionen aufgezeigt. 

¶ Würden beispielsweise die Hälfte aller Pkw-Fahrten unter fünf Kilometer mit dem Fahrrad zu-

rückgelegt werden, würde dies eine bundesweite Ersparnis von jährlich 4,5 Mio. Tonnen CO2 

bedeuten. Dieser Wert entspricht etwa dem jährlichen CO2-Ausstoß aller Privathaushalte in 

Berlin1. 

  

                                                                 

 

1  Pressemitteilung der AGFS-NRW vom März 2007 
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2. Rahmenbedingungen der Radverkehrsplanung 

2.1 Erkenntnisstand zur Führung des Radverkehrs 

2.1.1 Einführung 

Der aktuelle Kenntnisstand zur Führung des Radverkehrs wird in den gängigen Entwurfsregelwer-

ken, vor allem in den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010) der FGSV, den Richtli-

nien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 2006) sowie in den verkehrsrechtlichen Vorschriften 

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO 2013) und Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenver-

kehrs-Ordnung (VwV-StVO, Fassung 2015) dokumentiert. 

Zur Anwendung der Radwegebenutzungspflicht bildet das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes 

von 2010 (BVerwGer 2010) einen wichtigen Meilenstein. Aktuelle Forschungsergebnisse erweitern 

darüber hinaus den Kenntnisstand und sichern Einsatzmöglichkeiten und Grenzen einer breiten 

Palette von Führungsformen des Radverkehrs ab.2 

Die wichtigsten Grundsätze der ERA 2010 sind: 

¶ Radverkehrsnetze sind Grundlage für Planung und Entwurf von Radverkehrsanlagen. 

¶ In Hauptverkehrsstraßen sind grundsätzlich Maßnahmen zur Sicherung der Radfahrer erfor-

derlich, oftmals auf der Fahrbahn, wenn die Voraussetzungen gemäß StVO erfüllt sind. Kein 

Ausklammern von Problembereichen! 

¶ In Erschließungsstraßen ist der Mischverkehr auf der Fahrbahn die Regel. 

¶ Besser keine als eine nicht den Anforderungen genügende Radverkehrsanlage. 

¶ Keine Kombination von Mindestelementen, d.h. ausreichende Breiten der Radverkehrsanlage 

inkl. der erforderlichen Sicherheitsräume. 

¶ Radverkehrsanlagen müssen den Ansprüchen an Sicherheit und Attraktivität genügen. Eine 

ausreichende Sicherheit ist nur zu erreichen, wenn die vorgesehene Radverkehrsführung auch 

gut akzeptiert wird.  

¶ Für Radverkehrsanlagen an Knotenpunkten gelten die Grundanforderungen Erkennbarkeit, 

Übersichtlichkeit, Begreifbarkeit und Befahrbarkeit. 

  

                                                                 

 

2 Umfangreiche Informationen zum Stand der Forschung und Praxis u. a. unter: https://nationaler-radverkehrsplan.de/  

https://nationaler-radverkehrsplan.de/
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Radwegebenutzungspflicht 

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.11.2010 gilt als Klarstellung zur Radwe-

gebenutzungspflicht der Leitsatz: ĂEine Radwegebenutzungspflicht darf nur angeordnet werden, 

wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allge-

meine Risiko einer Rechtsgutbeeinträchtigung erheblich übersteigt (§45 Abs. 9 Satz 2 der Stra-

ßenverkehrs-Ordnung).ñ 

Im Folgenden wird der aktuelle Kenntnisstand zur Radverkehrsführung, wie er sich aus der StVO, 

der VwV-StVO sowie den aktuellen Regelwerken (insbesondere RASt 2006 und ERA 2010) ergibt, 

dargestellt. Die Aussagen bilden eine inhaltliche Grundlage für die Herleitung von Maßnahmenvor-

schlägen im Radverkehrskonzept Eutin.  

2.1.2 Führung des Radverkehrs auf Hauptverkehrsstraßen 

Führungsform Regelbreite  Mindestbreite 

Radweg (mit und ohne 
Benutzungspflicht) 

2,00 (1,60*) m Für Benutzungspflicht erforderliche lichte 
Breite: 1,50 m (VwV-StVO) 

Zweirichtungsradweg Beidseitig: 
2,50 (2,00*) m 

Einseitig: 

3,00 (2,50) m 

Für Benutzungspflicht erforderliche lichte 
Breite: 2,00 m (VwV-StVO) 

Radfahrstreifen 1,85 m 
(inkl. Breitstrich) 

Lichte Breite inkl. Breitstrich: 1,50 m 
(VwV-StVO) 

Schutzstreifen 1,50 m  
(inkl. Markierung) 

1,25 m (ERA) 

1,50 m neben 2,00 m Parkständen (RASt) 

Gem. Geh- u. Radweg 
(innerorts) 

2,50 - > 4,00 m** Lichte Breite: 2,50 m (VwV-StVO) 

Gem. Geh- u. Radweg 
(außerorts) 

2,50 m Lichte Breite: 2,00 m (VwV-StVO) 

Breitenangaben zzgl. Sicherheitstrennstreifen von in der Regel 0,75 m bzw. mind. 0,50 m 
bei Verzicht auf Einbauten im Sicherheitstrennstreifen; 1,75 m außerorts 

* bei geringer Radverkehrsbelastung 
** in Abhängigkeit von der Gesamtbelastung Fußgänger und Radfahrer/Stunde 

Tabelle 1: Breitenmaße für straßenbegleitende Radverkehrsanlagen nach Regelwerken 
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Vielfältige Nutzungsüberlagerungen und eingeschränkte Flächenverfügbarkeit zwingen auf Haupt-

verkehrsstraßen zu Kompromissen bei der Gestaltung des Straßenraumes und damit auch der 

Radverkehrsführung. Generell ist die Anlage von separaten Radverkehrsanlagen auf stärker belas-

teten Hauptverkehrsstraßen wünschenswert. Die schematische Anwendung des Trennungsprin-

zips ist aber wegen der zu beachtenden Randbedingungen oft nicht realisierbar oder nicht ange-

messen.  

In Tabelle 1 werden die angestrebten Regelbreiten für straßenbegleitende Radverkehrsanlagen 

nach RASt 2006 und ERA 2010 aufgeführt, wobei im Verlauf wichtiger Hauptrouten, bei höheren 

Radverkehrsbelastungen, besonderen Belastungsspitzen oder intensiver Seitenraumnutzung auch 

größere Breiten erforderlich werden können. 

Die Mindestwerte ergeben sich ï soweit nicht anders erwähnt ï aus der gültigen VwV-StVO. Rad-

verkehrsanlagen sollen grundsätzlich in Regelbreite ausgeführt werden. Deren Einhaltung ist bei 

Neuanlagen oder Umgestaltungen besonders wegen der Zunahme von Pedelecs von Bedeutung. 

Das Geschwindigkeitsniveau auf Radwegen wird dadurch höher und es kommt häufiger zu Über-

holungen mit u. U. deutlichen Geschwindigkeitsdifferenzen. 

Abgeleitet aus den bisher aufgeführten Vorgaben lassen sich folgende Empfehlungen und Rege-

lungen zur Führung auf Hauptverkehrsstraßen zusammenfassen: 

Bauliche Radwege 

Sofern bauliche Radwege in anforderungsgerechter Qualität in den Straßenquerschnitt eingebun-

den werden können und eine sichere und akzeptable Führung an den Knotenpunkten erzielbar ist, 

haben sie sich sowohl unter dem Aspekt der objektiven als auch der subjektiven Sicherheit be-

währt. Dafür sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, insbesondere  

¶ gute Sichtbeziehungen und deutliche Kennzeichnung des Radweges an allen Konfliktstellen 

mit dem Kfz-Verkehr (Grundstückszufahrten, Knotenpunkte),  

¶ ein Sicherheitstrennstreifen als Abtrennung zum ruhenden bzw. zum fließenden Kfz-Verkehr 

und  

¶ eine Regelbreite (oder größer) von Radweg und Gehweg, die für beide Verkehrsteilnehmer ein 

gefahrloses und behinderungsfreies Vorwärtskommen ermöglicht.  

Zwischen Rad- und Gehweg soll gemäß RASt 2006 und ERA 2010, Kap. 11.1.5 im Regelfall ein 

taktil erfassbarer Streifen mit Helligkeitsunterschied von mindestens 0,30 m Breite angelegt wer-

den, der der Gehwegbreite zuzurechnen ist, um der Barrierefreiheit gerecht zu werden (vgl. Bild 1). 

Besondere Sorgfalt im Streckenverlauf ist bei baulichen Radwegen an Haltestellen des ÖPNV, 

Engstellen und Radwegenden erforderlich. Hierzu gibt die ERA 2010 ebenfalls Hinweise. 
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Bild 1: Vom Gehweg taktil wahrnehmbar, baulich getrennter Radweg (Leipzig) 

Bauliche Radwege mit Benutzungspflicht werden mit den Zeichen 237 oder 241 StVO gekenn-

zeichnet. Ihr Einsatz setzt neben dem ausreichenden Standard gemäß VwV-StVO voraus, dass 

eine Benutzungspflicht des Radweges aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Verkehrsab-

laufes zwingend geboten ist (vgl. BVerwGer 2010, siehe oben). Nach der gültigen Neufassung 

2009 der VwV-StVO wird für benutzungspflichtige Radwege darüber hinaus explizit gefordert, dass 

auch ausreichende Flächen für den Fußverkehr zur Verfügung stehen müssen. Diese müssen sich 

demnach bei höherem Fußverkehrsaufkommen z. B. in Einzugsbereichen von Schulen oder in 

Geschäftsbereichen am tatsächlichen Bedarf orientieren. 

 
Bild 2: Benutzungspflichtiger baulicher Radweg (Hannover) 
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Bauliche Radwege ohne Benutzungspflicht können als nicht mit Verkehrszeichen beschilderte 

Radwege Bestand haben, insbesondere nach Aufhebung der Benutzungspflicht und Entfernen der 

zugehörigen Verkehrszeichen. Radfahrer können sie benutzen, sie dürfen dort aber auch auf der 

Fahrbahn fahren. Ihr Einsatz kommt besonders in Frage 

¶ in Straßen mit vorhandenem baulichem Radweg, für die eine Benutzungspflicht nicht erforder-

lich ist, 

¶ in Straßen, an denen ein benutzungspflichtiger Radweg erforderlich wäre, der vorhandene 

Radweg wegen einer Unterschreitung der Anforderungen aber nicht als benutzungspflichtig 

ausgewiesen werden kann und 

¶ in Einzelfällen auch bei Neu- oder Umbauten, für die zwar keine Benutzungspflicht erforderlich 

ist, den Radfahrern aber z. B. wegen einer wichtigen Schulwegbeziehung ein Angebot ge-

schaffen werden soll, außerhalb der Flächen für den Kraftfahrzeugverkehr fahren zu können. 

 
Bild 3: Nicht benutzungspflichtiger baulicher Radweg (Hannover) 

Nicht benutzungspflichtige Radwege müssen baulich angelegt und für die Verkehrsteilnehmer 

durch ihren Belag erkennbar sein. Bei Radwegen, die sich von begleitenden Gehwegen kaum un-

terscheiden, empfiehlt sich eine Verdeutlichung mit Fahrradpiktogrammen. 

Auch nicht benutzungspflichtige Radwege unterliegen der Verkehrssicherungspflicht. Sie dürfen 

von anderen Verkehrsteilnehmern oder für Sondernutzungen nicht benutzt werden. Auch auf die-

sen Radwegen ist Parken verboten. Der Vorrang des Radverkehrs gegenüber ein- oder abbiegen-

den Fahrzeugen ist durch Furtmarkierungen und ggf. deren Einfärbung zu verdeutlichen. 
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Generell ist ï höchstrichterlicher Rechtsprechung zu Folge3 ï die Anordnung der Radwegebenut-

zungspflicht an einem zwingenden Erfordernis aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Ver-

kehrsablaufs auszurichten. In Frage kommt sie deshalb allenfalls auf Vorfahrtstraßen mit stärke-

rem Kfz-Verkehr. Der nicht benutzungspflichtige Radweg wird hier an Bedeutung gewinnen und 

kann unter Umständen auch dauerhaft als Planungsinstrument zur Radverkehrsführung eingesetzt 

werden. Dabei sollte der Standard dieser Radverkehrsanlagen sich je nach Netzbedeutung für den 

Radverkehr weiterhin nach den Anforderungen der Regelwerke richten. Der Mindeststandard 

ergibt sich aus der Verkehrssicherungspflicht. 

Für Radwege ohne Benutzungspflicht gilt deshalb, dass sie bei eventuell notwendigen Ausbauten 

und Sanierungen bzgl. der Dringlichkeit nicht als ĂRadwege 2. Klasseñ angesehen werden dürfen. 

Dementsprechend wird in den ERA 2010 bzgl. des anzustrebenden Standards nicht zwischen be-

nutzungspflichtigen und nicht benutzungspflichtigen Radwegen unterschieden. 

Zweirichtungsradwege sind innerorts wegen der besonderen Gefahren des Linksfahrens nur in 

Ausnahmefªllen vorzusehen. Radwege d¿rfen in Ălinkerñ Richtung nur benutzt werden, wenn diese 

mit einem entsprechenden Verkehrszeichen gekennzeichnet sind. Gemäß aktueller StVO-Novelle 

kann diese Kennzeichnung durch ein Zeichen 237, 240 oder 241 oder durch ein Zusatzzeichen 

ĂRadverkehr freiñ erfolgen. Für Zweirichtungsradwege gelten spezielle Anforderungen bzgl. der 

Breite. 

 
Bild 4: Sicherheitserhöhende Kennzeichnung einer Radwegfurt mit Zweirichtungsbetrieb 

Eine besondere Kennzeichnung an Knotenpunkten, die den Kfz-Verkehr auf Radfahrer aus beiden 

Richtungen hinweist, ist aus Sicherheitsgründen unbedingt erforderlich. Dazu bieten sich neben 

der verkehrsrechtlichen Beschilderung auch entsprechende Markierungen auf den Radverkehrsfur-

                                                                 

 

3 Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.11.2010 
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ten an. Am Anfang und Ende eines Zweirichtungsradweges ist eine sichere Überquerungsmöglich-

keit zu schaffen. 

 
Bild 5: Zweirichtungsradweg (Hannover) 

 

Radfahrstreifen 

Radfahrstreifen sind auf der Fahrbahn durch Breitstrich (0,25 m) markierte Sonderwege des Rad-

verkehrs mit Benutzungspflicht für Radfahrer. Die Bestimmungen der VwV-StVO enthalten für 

Radfahrstreifen keine zahlenmäßig fixierten Belastungsgrenzen. Bei hohen Kfz-Verkehrsstärken 

sollen die Radfahrstreifen breiter ausgebildet werden als das Regelmaß oder es ist ein zusätzlicher 

Sicherheitsraum zum fließenden Kfz-Verkehr erforderlich. Ein Mindestmaß der Breite, welches das 

Regelmaß unterschreitet, ist bei Radfahrstreifen nicht vorgesehen. 

 
Bild 6: Radfahrstreifen mit markiertem Sicherheitstrennstreifen (Singen) 
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Radfahrstreifen bieten auch auf stark belasteten Hauptverkehrsstraßen aufgrund der guten Sicht-

beziehungen zwischen Kraftfahrern und Radfahrern, vor allem an Knotenpunkten und Grund-

stückszufahrten, sowie der klaren Trennung vom Fußverkehr bei einer entsprechenden Ausgestal-

tung die Gewähr für eine sichere und mit den übrigen Nutzungen gut verträgliche Radverkehrsab-

wicklung. Wesentlich ist ein ausreichender Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr von 

0,75 m, mindestens jedoch 0,50 m. Im Vergleich zu Radwegen sind Radfahrstreifen im vorhande-

nen Straßenraum kostengünstiger und schneller zu realisieren. Vorteile gegenüber Radwegen ha-

ben sie wegen des besseren Sichtkontaktes zu Kraftfahrzeugen. 

 

Schutzstreifen 

Schutzstreifen sind eine Führungsform des Mischverkehrs auf der Fahrbahn, bei der dem Radver-

kehr durch eine unterbrochene Schmalstrichmarkierung (Verhältnis Strich/Lücke 1:1) Bereiche der 

Fahrbahn als Ăoptische Schonrªumeñ zur bevorzugten Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Ei-

ne Benutzungspflicht für den Radverkehr ergibt sich indirekt aus dem Rechtsfahrgebot. 

Ein Befahren der Schutzstreifen durch den Kfz-Längsverkehr (z. B. breite Fahrzeuge wie Lkw oder 

Busse) ist ï anders als bei Radfahrstreifen ï bei Bedarf erlaubt. Der Großteil des Kfz-Verkehrs 

(insbesondere Pkw) sollte nach Möglichkeit jedoch in der mittigen Fahrgasse abgewickelt werden, 

die deshalb so breit sein muss, dass sich hier zwei Pkw begegnen können. Schutzstreifen eignen 

sich vor allem für Straßen mit relativ engen Querschnitten (vgl. Bild 7 und ). 

 
Bild 7: Beidseitige Schutzstreifen mit Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Kfz (Lemgo) 
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Weitere Empfehlungen für Schutzstreifen sind: 

¶ Schutzstreifen können auch bei hohen Kfz-Stärken deutlich über 10.000 Kfz/24Std. angelegt 

werden, wenn die Anlage von ausreichend breiten, den Anforderungen der StVO genügenden 

Radwegen oder Radfahrstreifen nicht in Frage kommt. 

¶ Bei geringeren Verkehrsstärken können sie sinnvoll sein, um Radfahrern anstelle des reinen 

Mischverkehrs einen verbesserten Schutz zu gewähren. 

¶ Die Obergrenze von 1.000 Lkw/Tag für den Einsatz von Schutzstreifen sollte beachtet werden 

(vgl. RASt 2006). 

¶ Die mittlere Fahrgasse sollte bei zweistreifigen Straßen mindestens 4,50 m (Begegnung zweier 

Pkw) breit sein. Ab einer Fahrgassenbreite von 5,50 m darf eine mittlere Leitlinie angelegt wer-

den.  

¶ Der Einsatz von Schutzstreifen kommt auch auf mehrstreifigen Richtungsfahrbahnen sowie in 

mehrstreifigen Knotenpunktzufahrten in Frage. 

¶ Schutzstreifen sollen in der Regel eine Breite von 1,50 m haben, besonders bei höheren Ver-

kehrsstärken. Ein Mindestmaß von 1,25 m darf nicht unterschritten werden.  

¶ Bei angrenzenden Parkständen soll die Fläche für den Radverkehr 1,75 m betragen, nach 

RASt 2006 kann dies mit einem Schutzstreifen von 1,50 m Breite neben 2,00 m breiten Park-

ständen gewährleistet sein. 

¶ Nach den ERA 2010 sind für Straßen mit höherem Parkdruck bzw. häufigen Parkwechselvor-

gängen Gesamtbreiten von 3,75 bis 4,00 m vorzusehen (Parkstand + Sicherheitstrennstreifen 

+ Schutzstreifen). 

¶ Neben Mittelinseln kann der Schutzstreifen bei einer Fahrstreifenbreite von mindestens 3,75 m 

durchlaufen. Andernfalls sollte er zur Verdeutlichung der Situation in Höhe der Mittelinsel un-

terbrochen werden. 

¶ An Knotenpunkten ist die Schutzstreifenmarkierung fortzuführen. 

¶ Schutzstreifen sind in regelmäßigen Abständen mit dem Radfahrerpiktogramm und ggf. Rich-

tungspfeil zu kennzeichnen. Eine Roteinfärbung sollte jedoch nicht vorgenommen werden. 
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Bild 8: Einseitiger Schutzstreifen (Celle) 

Nach der StVO-Novelle 2013 gilt ein grundsätzliches Parkverbot auf Schutzstreifen. Vereinzelter 

Haltebedarf ist kein Ausschlussgrund mehr für die Anlage von Schutzstreifen. Bei Bedarf ist durch 

eine geeignete Ausschilderung von Haltverboten in Verbindung mit entsprechender Überwachung 

dafür Sorge zu tragen, dass der Schutzstreifen durchgängig zu allen radverkehrsrelevanten Ta-

geszeiten den Radfahrern zur Verfügung steht. 

Rechtlich möglich ist die Kombination eines Schutzstreifens mit einem Gehweg mit zugelassenem 

Radverkehr (sog. duale Lösung). So können den Radfahrern je nach individuellem subjektivem Si-

cherheitsgefühl auf der gleichen Straße verschiedene Führungsformen angeboten werden. Nach 

den ERA 2010 wird diese Kombination empfohlen, wenn damit  

¶ den Anforderungen verschiedener Nutzergruppen des Radverkehrs  

(z. B. Schüler und Berufstätige) oder 

¶ zeitlich differierenden Verkehrszuständen  

(Stauvorbeifahrt auf dem Gehweg bzw. zügige Führung auf der Fahrbahn) oder 

¶ örtlichen Besonderheiten  

besser entsprochen werden kann. 
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Gemeinsame Führungen mit dem Fußverkehr 

Die Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweges mit Benutzungspflicht (Z 240) kommt in-

nerorts nur dann in Betracht, wenn ein Radweg oder Radfahrstreifen nicht zu verwirklichen ist, die 

Benutzungspflicht aber unverzichtbar erscheint. Gemeinsame Geh- und Radwege kommen gemäß 

VwV-StVO jedoch nur in Frage, wenn dies unter Berücksichtigung der Belange der Fußgänger ver-

tretbar und mit der Sicherheit und Leichtigkeit des Radverkehrs vereinbar ist. Die Beschaffenheit 

der Verkehrsfläche muss den Anforderungen des Radverkehrs genügen. Radfahrer haben keinen 

Vorrang, die Fußgänger müssen sie aber durchfahren lassen. Radfahrer müssen auf Fußgänger 

Rücksicht nehmen. 

 
Bild 9: Gemeinsamer Geh- und Radweg (Singen) 

Ist ein Mischverkehr auf der Fahrbahn vertretbar, kommt auch die Zulassung des Radverkehrs 

auf dem Gehweg mit dem Zusatzschild ĂRadverkehr freiñ in Betracht. Damit wird dem Radverkehr 

ein Benutzungsrecht auf dem Gehweg eröffnet. Radfahrer dürfen grundsätzlich nur mit Schrittge-

schwindigkeit fahren und müssen ggf. warten, Fußgänger haben in jedem Fall Vorrang. Zudem 

müssen die Gehwege den Verkehrsbedürfnissen des Radverkehrs entsprechen (z. B. Bordstein-

absenkungen). Im Zuge von Vorfahrtstraßen sind Radverkehrsfurten zu markieren. 

Diese Lösung eröffnet insbesondere Radfahrern, die sich auf der Fahrbahn unsicher fühlen, die 

Möglichkeit der Gehwegnutzung, wenn andere Formen der Radverkehrsführung nicht in Frage 

kommen (Bild 10). Auch die Kombination der Lösungen Gehweg, Radfahrer frei und Schutzstreifen 

auf der Fahrbahn hat sich bewährt, weil unterschiedliche Nutzergruppen gleichermaßen sichere 

und anspruchsgerechte Führungen vorfinden (Bild 11). 
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Bild 10: Gehweg, Radverkehr frei (Bernburg) 

Auch wenn für diese Lösung in der VwV-StVO keine Breitenanforderungen für die Gehwege ge-

nannt werden, ist doch die Berücksichtigung des Fußverkehrs in gleicher Weise wie bei gemein-

samen Geh- und Radwegen erforderlich. 

 
Bild 11: Gehweg, Radverkehr frei in Kombination mit Schutzstreifen (Hameln) 
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2.1.3 Führung des Radverkehrs in Knotenpunkten 

Die Realisierung durchgängiger Radverkehrsführungen stellt sich an Knotenpunkten im Verlauf 

von Hauptverkehrsstraßen in der Praxis als schwierig dar. Bei der Führung des Radverkehrs auf 

den Nebenanlagen können entwurfsabhängig Sicherheitsprobleme auftreten, die oftmals mit der 

Linienführung und eingeschränkten Sichtbeziehungen zu den Kraftfahrern zusammenhängen. 

Zum Abbau dieser Sicherheitsdefizite ist der Vorrang der Radfahrer gegenüber wartepflichtigen 

Fahrzeugen durch gute Erkennbarkeit der Radverkehrsfurt und der Sichtbeziehungen zwischen 

Radfahrern und Kraftfahrern zu verbessern. Der Verlauf und die Ausbildung der Radverkehrsanla-

ge müssen die jeweiligen Vorfahrtverhältnisse verdeutlichen. 

Diesen Grundsätzen trägt die VwV-StVO Rechnung und bestimmt die sichere Knotenpunktführung 

zu einem wichtigen Kriterium für die Frage, ob ein Radweg als benutzungspflichtig gekennzeichnet 

werden kann. Für die Führung des abbiegenden Radverkehrs werden in der VwV-StVO (zu 

§ 9 StVO) verschiedene Möglichkeiten genannt. So ergeben sich im Kontext von RASt 2006, 

ERA 2010 und StVO hier u. a. folgende Anforderungen und Führungsmöglichkeiten. 

Im Zuge von Vorfahrtstraßen sowie an Knotenpunkten mit LSA sind bei allen Radverkehrsführun-

gen grundsätzlich Radverkehrsfurten zu markieren. Sind die Radverkehrsanlagen mehr als 5 m 

von der Fahrbahn abgesetzt, genieÇt der Radverkehr nicht mehr Ăautomatischñ den Vorrang der 

Vorfahrtstraße. Dann muss durch Beschilderung die jeweilige Vorfahrtregelung angezeigt werden. 

Radwege sollen rechtzeitig (d. h. etwa 10 - 20 m vor dem Knotenpunkt) an den Fahrbahnrand her-

angeführt werden. Das Parken von Kfz soll in diesem Bereich unterbunden werden.  

Bei Teilaufpflasterungen von Einmündungen untergeordneter Straßen verläuft der Radweg als 

ĂRadweg¿berfahrtñ auf dem Niveau der angrenzenden Gehwege über die Knotenpunktzufahrt. Die 

Aufpflasterung verdeutlicht die Vorfahrt des Radverkehrs und wirkt geschwindigkeitsdämpfend, 

wenn die Anrampungen so ausgebildet werden, dass der Kraftfahrer sein Tempo drosseln muss 

(z. B. Neigung 1:5 - 1:10). Untersuchungen zeigen die verbesserte Sicherheit der Radfahrer.  
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Bild 12: Radwegüberfahrt im Einmündungsbereich einer Nebenstraße (Bremen) 

Radfahrstreifen können aufgrund guter Sichtbeziehungen an Knotenpunkten eine sehr sichere 

Führung gewährleisten. Insbesondere können sie die kritischen Konflikte zwischen rechtsabbie-

genden Kfz und geradeaus fahrenden Radfahrern abmindern. Es ist deshalb vor allem an signali-

sierten Knotenpunkten zweckmäßig, Radwege in der Knotenpunktzufahrt in Radfahrstreifen über-

gehen zu lassen, z. B. wenn Rechtsabbiegefahrstreifen vorhanden sind oder wenn den Radfahrern 

ein direktes Linksabbiegen ermöglicht werden soll. 

 
Bild 13: Abfahrt von Radweg auf Geradeaus-Furt an freiem Rechtsabbieger (Hannover) 

Der Einsatz überbreiter Fahrstreifen kann in Knotenpunktzufahrten sinnvoll sein (ggf. auch nur 

begrenzt auf diese Zufahrten), wenn dadurch Flächen für Radverkehrsanlagen geschaffen werden 

können. Derartige Aufstellbereiche (z. B. geradeaus/linksabbiegend) ermöglichen, dass sich Pkw 

nebeneinander ohne Einbuße an Leistungsfähigkeit aufstellen, Radfahrer aber ohne Probleme 

über einen Streifen nach vorne gelangen können. 
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An signalisierten Knotenpunkten sind die Ansprüche der Radfahrer nach einer sicheren und at-

traktiven signaltechnischen Einbindung stets angemessen zu berücksichtigen. Dabei sind Entwurf 

und Lichtsignalsteuerung im Hinblick auf die Begreifbarkeit der Regelung als Einheit zu betrachten.  

Durch gesonderte Radfahrersignale können auch in großräumigen Knotenpunkten die spezifi-

schen Anforderungen der Radfahrer (z. B. Räumgeschwindigkeiten) gut erfasst und Konflikte mit 

abbiegenden Kfz-Strömen gemindert oder vermieden werden. Bei kompakten Knoten ist dagegen 

die gemeinsame Signalisierung mit dem Kfz-Verkehr zur Reduzierung des Signalisierungsaufwan-

des die Regel. Fußgänger und Radfahrer sollten dann zur besseren Begreifbarkeit voneinander 

getrennt sein.  

Bei Führung im Mischverkehr hat sich die Anlage kurzer Vorbeifahrstreifen in der Knotenpunktzu-

fahrt bewährt, die verkehrsrechtlich als Schutzstreifen ausgebildet sind (Bild 14). Diese Streifen 

sollten so lang ausgeführt werden, dass ein Vorbeifahren an mehreren wartenden Kfz möglich ist. 

Nach RASt 2006 und ERA beträgt die Mindestbreite von Schutzstreifen 1,25 m.  

 
Bild 14: Vorbeifahrstreifen in einer signalisierten Knotenpunktzufahrt (Leipzig, Foto Gloßat) 

Bei freien Rechtsabbiegefahrbahnen ist durch die zügige Abbiegemöglichkeit des Kfz-Verkehrs 

eine ausreichende Sicherheit und Leichtigkeit für Radfahrer (und Fußgänger) nur schwer verwirk-

lichbar. Sie sollen deshalb innerhalb bebauter Gebiete möglichst vermieden werden. Kommt der 

Verzicht nicht in Frage, sollte durch bauliche Maßnahmen eine weniger zügige Trassierung ange-

strebt werden. Durch die Anlage von rot eingefärbten Radfahrstreifen, die zwischen dem Rechts-

abbiege- und dem Geradeausfahrstreifen verlaufen, kann das Gefährdungspotenzial für den Rad-

verkehr gemindert werden (vgl. Bild 11). Eine direkte Führung der geradeaus fahrenden Radfahrer 

auf einem Radfahrstreifen ist auch dann sinnvoll, wenn ein Rechtsabbiegefahrstreifen in die Signa-

lisierung einbezogen ist.  

  








































































































































































